
Sitzung des Elternbeirates am 11.10.2017



Aufgaben und Geschäftsordnung des EB

▪ Der EB des Gymnasiums Achern verfügt über eine Geschäftsordnung, die am 23.02.2010 in Kraft 
trat

▪ Grundlagen sind das SchG und die Elternbeiratsverordnung

▪ Aufgaben:
– die Anteilnahme der Eltern am Leben und an der Arbeit der Schule zu fördern
– Wünsche und Anregungen aus Elternkreisen, die über den Einzelfall hinaus von allgemeiner Bedeutung sind, 

zu beraten und an die Schule weiterzuleiten
– das Verständnis der Erziehungsberechtigten für Fragen des Schullebens, der Unterrichtsgestaltung sowie der 

Erziehungsberatung zu fördern
– für die Belange der Schule beim Schulträger, bei der Schulaufsichtsbehörde und in der Öffentlichkeit 

einzutreten, soweit die Mitverantwortung der Eltern es verlangt
– an der Beseitigung von Störungen der Schularbeit durch Mängel der äußeren Schulverhältnisse mitzuwirken
– bei Maßnahmen auf dem Gebiet des Jugendschutzes und der Freizeitgestaltung, soweit sie das Leben der 

Schule berühren, mitzuwirken
– Maßnahmen, die eine Erweiterung oder Einschränkung der Schule oder eine wesentliche Änderung ihres 

Lehrbetriebs bewirken, zu beraten; dazu gehört auch die Änderung des Schultyps, die Teilung einer Schule 
oder ihre Zusammenlegung mit einer anderen Schule sowie die Durchführung von Schulversuchen

– die Festlegung der schuleigenen Stundentafel im Rahmen der Kontingentstundentafel und die Entwicklung 
schuleigener Curricula im Rahmen des Bildungsplanes zu beraten



Aufgaben und Geschäftsordnung des EB

▪ In der Geschäftsordnung sind geregelt:
– Die Aufgaben des EB und der einzelnen Funktionen

– Der Ablauf der Wahl(en)

▪ Wahlleiter

▪ Wahlfähigkeit

▪ Wahlverfahren

▪ Teilnehmer an der Schulkonferenz

– Amtszeiten

▪ ! Elternvertreter der Kursstufen werden auf 2 Jahre gewählt!

– Aufgaben der Funktionsinhaber

– Sitzungen

– Beratungen und Abstimmungen

– Änderung der Wahl- und Geschäftsordnung

– Elternkasse



Ferienplanung

▪ Die einzelnen Schulen eines Schulträgers (Stadt Achern) können über 
die Verwendung der beweglichen Schultage mitbestimmen

▪ Jede Schule wählt im Rahmen des Elternbeirats eine favorisierte 
Verwendung der beweglichen Schultage aus

▪ Im Rahmen des Gesamtelternbeirats (alle Schulen in Achern) wird 
dann die endgültige Verwendung beschlossen



Ferienplanung

▪ Es sind fünf bewegliche Ferientage und drei arbeitsfreie Tage zu vergeben.

▪ Vorschlag 1 „2x Freitag / Fasnacht 2019“:
– 21.12.2018 Freitag (vor den Weihnachtsferien)

– 01. – 08.03.2019 Freitag - Freitag

– 31.05.2019 Freitag (Brückentag Christi Himmelfahrt)

▪ Vorschlag 2 „Brückentage Oktober / Fasnacht 2019“
– 04. – 05.10.2018 Donnerstag – Freitag

– 04. – 08.03.2019 Montag – Freitag

▪ Vorschlag 3 „3x Freitag / Fasnacht 2019“
– 26.10.2018 Freitag (vor den Herbstferien)

– 21.12.2018 Freitag (vor den Weihnachtsferien)

– 04. – 08.03.2019 Montag – Freitag

– 31.05.2019 Freitag (Brückentag Christi Himmelfahrt)
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